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Wilhelm-Raabe-Literaturpreis
Änderung der Vergabegrundsätze und des Vergaberhythmus‘

Ab dem Jahr 2010 wird der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis auf der Grundlage der vorgelegten 
modifizierten Vergabegrundsätze jährlich vergeben.
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Begründung:

Rahmenbedingungen:

Mit Beschluss des Rates vom 14. Juli 1998 (TOP 34.8) wurde der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 
wieder eingeführt. Er gilt als Nachfolger des Raabe-Preises, der von 1944 bis 1990 in 
unregelmäßigen Abständen durch die Stadt verliehen worden war.  
Der Preis wird seit dem Jahr 2000 auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages von 
Deutschlandradio und Stadt Braunschweig vergeben. Verabredet war bislang ein Zwei-Jahres-
Turnus. Laut den bislang gültigen Vergabegrundsätzen ehrt der Preis „ein in deutscher Sprache 
verfasstes erzählerisches Einzelwerk“, das in den beiden dem Preis vorangehenden Jahren neu 
erschienen sein muss. Die bisherigen Preisträger sind Rainald Goetz (2000), Jochen Missfeldt 
(2002), Ralf Rothmann (2004), Wolf Haas (2006) und Katja Lange-Müller (2008). 

Neben der Stadt Braunschweig und Deutschlandfunk haben bislang auch das Staatstheater 
Braunschweig und die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz den Preis gefördert.
 
Änderung der Vergabegrundsätze und des Vergaberhythmus´

Wie bereits in der Sitzung des Ausschuss für Kultur und Wissenschaft vom 31. Oktober 2008 
mitgeteilt, soll der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ab dem Jahr 2010 im jährlichen Rhythmus 
vergeben werden. Gleichzeitig wird das Preisgeld erhöht:

Finanzen: Preisgeld

Anteil Stadt 
Braunschweig

Anteil 
Deutschlandfunk

Gesamtsumme 
Preisgeld

Bis 2008 15.000 € 10.000 € 25.000 €

Ab 2010 15.000 € 15.000 € 30.000 €

Die Stadt Braunschweig und Deutschlandfunk versprechen sich mit dem Wechsel des 
Vergaberhythmus und der erhöhten Preissumme eine gesteigerte Aufmerksamkeit des Preises in 
der Öffentlichkeit und damit einen weiteren Schritt für die Etablierung in der Spitzengruppe der 
Literaturpreise im deutschsprachigen Raum. 

Literatur und Literaturvermittlung besitzen nach wie vor einen hohen Stellenwert. Insbesondere 
den wichtigen Literaturpreisen, zu denen auch der Wilhelm-Raabe- Literaturpreis gehört, kommt 
als Kulturpolitisches Förderinstrument einerseits, Kulturmarketinginstrument andererseits eine 
immer wichtigere Rolle zu. Mit seiner nach wie modellhaften Partnerschaft mit dem Sender 
Deutschlandfunk und der bisherigen Resonanz in der Literaturszene verfügt die Stadt 
Braunschweig über gute Voraussetzungen, den Literaturpreis und die Stadt als eine wichtige 
Literaturadresse in der Bundesrepublik zu etablieren. Dazu ist es erforderlich, die Bemühungen um 
die zeitgemäße Konzeption und Ausrichtung des Preises kontinuierlich fortzusetzen.
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Die wesentlichen Änderungen betreffen folgende Punkte:
1. Namensänderung
2. Interne Zuständigkeit Deutschlandradio /Deutschlandfunk
3. Vergaberhythmus
4. Preisdotierung
5. Erweiterung der Jury
6. Vergabetermin
Die Änderungen in den Vergabegrundsätzen sind hervorgehoben.

Ich bitte um Zustimmung zu den nachfolgend aufgeführten Vergabegrundsätzen und damit zum 
jährlichen Vergabeturnus des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises ab dem Jahr 2010.

I. V.

gez.

Laczny

Anlagen
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Anlage

Vergabegrundsätze 

für die Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises 

durch die Stadt Braunschweig und Deutschlandradio/Deutschlandfunk 


Präambel

Zum Andenken an den Schriftsteller Wilhelm Raabe (1831 - 1910), der seit 1870 bis zu seinem Tod in Braunschweig gelebt und gearbeitet hat, wurde im Jahr 1944 der Wilhelm-Raabe-Preis gestiftet. Dieser Preis ist unverändert bis 1990 vergeben worden.

Im Rahmen modifizierter kulturpolitischer Zielsetzungen hat die Stadt Braunschweig in Zusammenarbeit mit Deutschlandradio/Deutschlandfunk  den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis im Jahr 2000 neu konzipiert. Beide Partner würdigen damit das Lebenswerk Wilhelm Raabes und seine herausragende Geistesleistung in seiner Zeit.

Der Preis trägt den Namen "Wilhelm-Raabe-Literaturpreis der  Partner Stadt Braunschweig und Deutschlandradio/Deutschlandfunk".  Er wird ab dem Jahr 2010 jährlich vergeben.


Zielsetzung und Kriterien

Mit der Verleihung dieses Preises zeichnen die Stadt Braunschweig und Deutschlandradio/Deutschlandfunk jährlich ein in deutscher Sprache verfasstes erzählerisches Werk  aus. Mit der Auszeichnung soll exemplarisch das bis zum Zeitpunkt der Preisverleihung publizierte literarische Schaffen gewürdigt werden. Ein neues Buch des Preisträgers muss im laufenden Kalenderjahr der jeweils aktuellen Vergabe erschienen sein.  

Preisgeld

Der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ist mit 30.000,- € dotiert.

Jury

Die Preisträgerin oder der Preisträger wird von einer neunköpfigen Jury ausgewählt, der Sprecher der Jury ist Redakteur des Programms Deutschlandfunk. Die Entscheidung gründet sich auf eine einfache Mehrheit der Mitglieder. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und von der Preiszuteilung ausgeschlossen.

Die Berufung der Jury obliegt einvernehmlich der Stadt Braunschweig und Deutschlandradio/Deutschlandfunk. Ihr gehören mit Sitz und Stimme an: Zwei Vertreterinnen oder zwei Vertreter der Stadt Braunschweig und ein Vertreter oder eine Vertreterin von Deutschlandradio/Deutschlandfunk und sechs weitere von Mal zu Mal zu benennende Mitglieder, davon ist ein weiterer Sitz in der Jury von der internationalen Raabe-Gesellschaft zu benennen. Das Stimmrecht der Stadt Braunschweig in der Jury wird von dem Dezernenten oder der Dezernentin für Schule, Sport und Kultur wahrgenommen. Den zweiten Sitz überträgt die Stadt dem Germanistischen Seminar der Technischen Universität Braunschweig. 

Die Jurymitglieder haben das alleinige Recht, Vorschläge zur Preisverleihung einzubringen. Jedes Jurymitglied hat schriftlich zwei Titel zu empfehlen. Alle Vorschläge der Jury ergeben die Nominierungsliste, aus der die Preisträgerin oder der Preisträger in einer oder mehreren Jurysitzungen mit mehrheitlicher Stimmenzahl der Mitglieder ausgewählt wird, hierbei ist die einfache Mehrheit der Stimmen ausreichend.  Bei der Durchführung einer Jurysitzung sind nur anwesende Mitglieder stimmberechtigt. Beschlussfähigkeit liegt vor, wenn mindestens die Hälfte der Jury anwesend ist. Das Beschlussverfahren ist erst mit der Zuleitung des Juryvotums an die offiziellen Repräsentanten der Vertragspartner des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises und deren Zustimmung abgeschlossen.

Es steht den Vertragspartnern frei, die Nominierungsliste der Jury nach Abstimmung gemeinsam öffentlich zu machen.


Beschlussverfahren

Die Entscheidung der Jury ist dem Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin der Stadt Braunschweig und dem Intendanten oder der Intendantin von Deutschlandradio zur Kenntnisnahme zuzuleiten. Beide Vertreter der Donatoren haben ein Vetorecht in Bezug auf das Juryvotum. Sollte dieses ausgeübt werden, wird eine umgehende Abstimmung zwischen den Vertragspartnern über die Vergabe des Preises im laufenden Jahr erforderlich. Das gesamte Verfahren ist bis zu der endgültigen Verkündung vertraulich durchzuführen, die Jury gibt eine entsprechende Erklärung ab. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


Der Ausschuss für Kultur und Wissenschaft der Stadt Braunschweig wird im zeitlichen Umfeld der Verkündung des Preisträgers oder der Preisträgerin mit einer Mitteilung informiert.

Preisübergabe:

Der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis wird in einer öffentlichen Feierstunde im November verliehen. 

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung für den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis nimmt der Fachbereich Kultur der Stadt Braunschweig, Abt. Literatur und  Musik, wahr. Postanschrift: Schlossplatz 1, 38100 Braunschweig.



Kurzfassung Wilhelm-Raabe-Literaturpreis

Kategorie:
Deutschsprachige Literatur (Erzählende Literatur).

Donatoren:
Stadt Braunschweig;  Deutschlandradio/Deutschlandfunk.

Gründungsjahr:
1944. Neufassung im Jahr 2000, Änderung des Vergaberhythmus‘ auf Jährlichkeit im Jahr 2009, Verleihung im November.

Intention:
Würdigung des Lebenswerkes Wilhelm Raabes, seiner herausragenden Bedeutung für das Geistesleben seiner Zeit und Unterstützung der aktuellen deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.


Verleihungsmodus:
Jährliche Auszeichnung (30.000€) für ein in deutscher Sprache verfasstes erzählerisches Werk. Es muss im Jahr der Preisvergabe erschienen sein. 


Auswahlverfahren:
Ernennung durch eine von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandradio/Deutschlandfunk berufene 9-köpfige Fachjury.

Hinweis:
Eigenbewerbung nicht möglich.

Anschrift:
Stadt Braunschweig

Fachbereich Kultur
Abt. Literatur und Musik

Schlossplatz 1, 38100 Braunschweig
Tel.: (0531) 470 4840, Fax: (0531) 470 4809
Ansprechpartnerin: Dr. Annette Boldt-Stülzebach
Email: annette.boldt-stuelzebach@braunschweig.de


Deutschlandradio (DRadio)


Körperschaft des öffentlichen Rechts


Raderberggürtel 40


50968 Köln


- vertreten durch den Intendanten, Dr. Willi Steul - 


und 


Stadt Braunschweig 


- vertreten durch den Oberbürgermeister - 

Fachbereich Kultur


Schlossplatz 1


38100 Braunschweig

- nachfolgend Stadt Braunschweig genannt- 


schließen nachfolgenden


V E R T R A G

Präambel

Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 14. Juli 1998 beschlossen, den zuletzt im Jahr 1990 als Wilhelm Raabe-Preis verliehenen Literaturpreis der Stadt Braunschweig wiederzubeleben. Nach den „Vergabegrundsätzen für die Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises durch die Stadt Braunschweig und Deutschlandradio/Deutschlandfunk“ erfolgt die Preisverleihung zum Andenken an den Schriftsteller Wilhelm Raabe (1831 bis 1910) und soll das Lebenswerk Wilhelm Raabes und seine herausragende Bedeutung für das Geistesleben seiner Zeit würdigen. Ferner dient sie der Unterstützung der aktuellen deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Mit der Preisverleihung soll ein in deutscher Sprache verfasstes erzählerisches Werk ausgezeichnet werden. 

§ 1


Gegenstand des Vertrages

(1)
Die Stadt Braunschweig und Deutschlandradio verleihen gemeinsam den „Wilhelm-Raabe-Literaturpreis der Partner Stadt Braunschweig und  Deutschlandradio/Deutschlandfunk".  Deutschlandradio begleitet dabei durch sein Programm „Deutschlandfunk“ im Einvernehmen mit der Stadt Braunschweig das Vergabeverfahren zur Preisverleihung und die Öffentlichkeitsarbeit.


(2)
Die „Vergabegrundsätze für die Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises durch die Stadt Braunschweig und Deutschlandradio/Deutschlandfunk“ sind in der vom Rat der Stadt Braunschweig am 16. Februar 2010 beschlossenen aktualisierten Fassung Bestandteil dieses Vertrages (Anlage 1).


(3)  Dieser Vertrag enthält Bestimmungen, die für die nach § 1 Absatz 1 zu vereinbarende gemeinsame Preisverleihung notwendig, aber von den „Vergabegrundsätzen für die Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises durch die Stadt Braunschweig und Deutschlandradio/Deutschlandfunk“ nicht erfasst sind.


§ 2


Vergaberhythmus

Die gemeinsame Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises erfolgt ab dem Jahr 2010 jährlich.

§ 3 


Preisgeld


(1)
Das Preisgeld beträgt 30.000 €, wovon 15.000 € von der Stadt Braunschweig und 15.000 € von Deutschlandradio eingebracht werden. Alle sonstigen Kosten jenseits des Preisgeldes werden von der Stadt Braunschweig getragen, soweit nicht andere Vereinbarungen getroffen werden.

(2)
 Deutschlandfunk überweist seinen an dem Preisgeld einzubringenden Anteil der Stadt Braunschweig spätestens einen Monat vor der Preisverleihung unter Angabe des Verwendungszwecks auf das Konto der Stadtkasse der Stadt Braunschweig, sodass der Preisträgerin oder dem Preisträger das Preisgeld unmittelbar nach dem Termin der Preisverleihung zur Verfügung steht. Das Preisgeld wird der Preisträgerin oder dem Preisträger überwiesen.

§ 4

Geschäftsführung

(1)
Die Geschäftsführung für die Vergabe des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises wird von der Stadt Braunschweig, Fachbereich Kultur, Abt. Literatur und Musik, Schlossplatz 1, 38100 Braunschweig, wahrgenommen. Sämtliche Aktivitäten zur Vergabe des Literaturpreises werden zwischen den Partnerinstitutionen abgestimmt. 

(2)
Im Rahmen der Geschäftsführung für den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis koordiniert die Geschäftsstelle die im Rahmen der Kooperation mit Vertretern des Deutschlandradio für die Preisverleihung notwendigen Aktivitäten. Hierzu gehören die Betreuung der Jury bzw. Koordination ihrer Tätigkeit einschließlich der Kontaktpflege zu den potenziellen Preisträgern, die öffentlichkeitswirksame Bewerbung der Preisverleihung im Rahmen der Regelungen des § 5, die vertragliche Verpflichtung eines Laudators für die Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises und die Modalitäten zur Übergabe des Preises.


(3)  Die aus den Aktivitäten der Geschäftsführung für den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis entstehenden Kosten gehen zu Lasten der Stadt Braunschweig, soweit nachfolgend nicht abweichende Vereinbarungen getroffen werden. 


§ 5

Öffentlichkeitsarbeit

(1)
Die Stadt Braunschweig und Deutschlandradio bewerben gemeinsam in angemessener Weise die Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises in der Öffentlichkeit. Ziel ist es, dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis zu nationaler und nach Möglichkeit auch internationaler Aufmerksamkeit zu verhelfen und zudem zu einer Etablierung und Wirksamkeit des Preises im Konzert anderer Literaturpreise beizutragen. Deutschlandradio übernimmt innerhalb seines Programmes Deutschlandfunk im Rahmen seiner besonderen Möglichkeiten in Abstimmung mit der Stadt Braunschweig die Rundfunkübertragung der Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises und entsprechende Werbemaßnahmen im Vorfeld. 

(2)
Die Stadt Braunschweig stellt sicher, dass im Rahmen der von ihr durchgeführten Öffentlichkeitsarbeit der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis als gemeinsamer Preis der Stadt Braunschweig und des Deutschlandfunk dargestellt und ausgewiesen wird. Einzelheiten werden zwischen der Abteilung Kommunikation des Deutschlandradio und der Geschäftsstelle des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises abgestimmt.


 (3)
Die Stadt Braunschweig übernimmt im Rahmen ihrer Möglichkeiten in Abstimmung mit Deutschlandradio die regionale Öffentlichkeitsarbeit und weist in geeigneten Printmedien auf die Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises hin; sie stellt zudem die Öffentlichkeitsarbeit vor Ort sicher.

 (4)  Die Stadt Braunschweig und Deutschlandfunk können die Nominierungsliste der Jury nach   Abstimmung gemeinsam zu Werbezwecken für den Preis öffentlich machen.

 (5)  Die Werbemaßnahmen werden jährlich zwischen den Partnern abgestimmt.

§ 6

Verleihungsveranstaltung

(1)
Die Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises erfolgt im Rahmen eines Festaktes. 

      Die Kosten für diese Veranstaltung gehen im Rahmen der nach § 3 von der Stadt Braunschweig bereitgestellten Haushaltsmittel zu Lasten der Stadt Braunschweig. Kosten, die Deutschlandradio infolge der Teilnahme an der Verleihungsveranstaltung entstehen, gehen zu Lasten von Deutschlandradio.


(2)
Die Stadt Braunschweig räumt Deutschlandradio an der Veranstaltung zur Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises die exklusiven Hörfunkübertragungs- und Mitschnittrechte sowie die Nutzungen daraus kostenfrei ein. Alle sonstigen Rechte, auch soweit sie Dritte betreffen, bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.


(3)
Deutschlandradio stellt die Stadt Braunschweig von etwaigen Schadenersatzansprüchen, die aus der Übertragung selbst bzw. der Wahrnehmung des Übertragungs- und Nutzungsrechtes resultieren, frei.


(4)
Die Deutschlandradio durch die Übertragung der Verleihungsveranstaltung unmittelbar oder mittelbar entstehenden Kosten gehen zu Lasten von Deutschlandradio, ebenso wie die Kosten, die Deutschlandfunk infolge der Teilnahme an der Verleihungsveranstaltung entstehen; etwaige Erlöse, z. B. durch Produktion und Vertrieb von Tonträgern, stehen  Deutschlandradio zu.


§ 7

Änderungen, Ergänzungen

(1)
Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Änderungen und/oder Ergänzungen der „Vergabegrundsätze für die Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises durch die Stadt Braunschweig und Deutschlandradio/Deutschlandfunk“ bedürfen des Einvernehmens zwischen der Stadt Braunschweig und Deutschlandradio.

(2)
Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berühren die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen grundsätzlich nicht. Die Stadt Braunschweig und Deutschlandradio sind alsdann verpflichtet, die mangelhafte Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, deren wirtschaftlicher, ideeller und juristischer Sinn dem der mangelhaften Bestimmung möglichst nahe kommt.


§ 8

Haftung

Die Stadt haftet im Rahmen der Preisverleihungsveranstaltung bei Personen- oder Sachschäden nur für eigenes Verschulden (Vorsatz und Fahrlässigkeit).


§ 9

Kündigung

(1)
Der Vertrag wird für fünf Jahre ab Unterzeichnung durch beide Vertragspartner geschlossen. Er verlängert sich um jeweils fünf Jahre, sofern er nicht mit einer Frist von 4 Wochen jeweils zum 31. Dezember des Jahres vor der Preisverleihung gekündigt wird. In diesem Fall haben die Vertragspartner keine gegenseitigen Ansprüche aus dem Vertrag.


(2)
Hiervon unberührt bleibt das Recht beider Vertragspartner zur Kündigung aus wichtigem Grund. Wird der Vertrag im Jahr der Preisverleihung mit Wirkung vor dem auf die Preisverleihung folgenden Tag gekündigt, hat der kündigende Vertragspartner die dem anderen Teil bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen bzw. entstehenden Kosten für Aufwendungen zu erstatten, soweit der Zweck dieser Aufwendungen aufgrund der Kündigung nicht mehr erreicht werden kann, es sei denn, der andere Vertragspartner hat den Kündigungsgrund selbst zu vertreten. Im Fall der Kündigung durch Deutschlandradio bleibt unter den Voraussetzungen des Satzes 2 auch die Pflicht von Deutschlandradio zur Zahlung eines Anteils am Preisgeld gemäß § 3 Abs. 1 bestehen.

§ 10

Gerichtsstand

Gerichtsstand für gerichtliche Auseinandersetzungen aus diesem Vertrag ist Braunschweig.


Braunschweig, den
Köln, den


Stadt Braunschweig 
Deutschlandradio


__________________________
_________________________


Oberbürgermeister
Dr. Willi Steul


                                                                                           -Intendant-

